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Die Zusammenhänge zwischen Baumarkt
und Grundstiickswesen.

Das Bau.. und Raummotiv. - Geschäfts  und Wohngebäude.
DeI" Einfluß der Kapitalsumbildung.

Von Dr..lng. WiIly Losser.
l)je ei11fachcn, all emejllgfiltjgen Regeltl nnd rechnerischen

Aufste1JUIJ eD, wie sie zur Abschätzung bebal!ter Grundstücke j l
der Zeit vor dem Kriege an e\Vendet 2-11 werden pflegten, verlieren
heute. obgleich die jetzige Mietregelmur noch immer auf eHe- da
malig-e Zeit trotz bald e1fjährig.en Zwischenraumes lind der ge.
\v-altigsten wirtschaftlichen Unnvä]zu:l' en znriickgreifen muß, mehr
und mehr den Anspruch, auf eindeutige Richtigkeit, bedÜrfen \'ie-1
mellr, wie die Praxi.s der Grulldstücksumsätze lehrt, Z!1r ' .Er.
g inzul1g stets besonderer individueller lind substantiierter Be
trachtungen. Diese müsse-n sich auf die Beriickslchtigung der ver
änderten Bedürfnisse lmd der finanzielleil Umschichtungen der Be-
vö[kernng, sowie auf Sieucrgeset7,gebltllg, AuiwertullgsprobIem und
anf den Stand der Ranm- und Mietcnz.wangswirtschaft al1fb8.ueu
und mögen jm foJgellden SllHl1narisch wiedergeg.eben werden.

L Das generelle. durch die Rallmnot bedingte behördliche Ver
bot, bestehende Baulichkeiten abzureißen, und femel' die gelJIlr1dene
Wirtschaft im Mietwesen, habet! die frühere!! primären J:r
wägungen, die beim GrundstÜckskauf maßgebend ware1t und aui
die Sicherung eber Hente für das Alter oder aber auf die bau
liche Ausnutzung,smögHchkcit des Geländes nach Abriß des a1te11
ihll1ses hinzielten, stark zngunstcn augenblicklicher, wirtscl1ftftlich
:-peku]ativer GesicJJtspunktc verdrällgt. Das Raummoti\i- ist ail
:3tclle des BauHIotiv:'. getreten: Wie die Grund.stiicke früher oft
zur Aufführuug von Neubauten erstanden wurden, so Wcrdc!l sie
jetzt vielfach zur Befriedigu<Ig des Raul11bedarfes erworben, und
an SteHe der Rcnte, mit der früher der Besitz der Immobile ver
hUpft war, ist hellte die Spekulation auf baldige Änderung der
Gesetzgebuug ZlIg,UlIsten des trausbesitzes und auf eine d:.müt ver
kniipUe sich beim Wiederverkauf ktmdgebeI1dc Wertsteigenmg der
Grundstücke getreten.

2. l'erner ist die unterschkd[iche Iiandhabung der Zwang,sw
wirtschaft bei gcwerb!ichem und bei Wohnraum nicht oh;1c Eill
fluß auf die Psyche der Käufer geblieben. Ein traus, das nur gc
werblichen Z\\"ecken dient, ist jetzt vielen Käufergruppen genehmer
als ein reines Wohnmicthaus", .Es spricht hier wohl geiühlsmäßig
Jie Ansicht mit, daß bei .zewerblich genutL.teu Räumen seitens
der Gerichte die heutige Gesetzgebung mit dem' Mieterschutz und
der notwendigen Ste1]ung von "Ersatzraum bei R:ä11mll1] sl.;;lagcn
"liebt so streng wie bei Wohnungen gehandhabt \Yfrd, und daß hier
yicllcicht die Lockerung der Mietenzwangswirtschaft am ersten
einsetzcn \Yird. nachdem das Vergabemo!1opül und je- licl1C5 Eiuw
spruchsrecht des WOhnungsamtes bei solchen Räumen 7Uf Auf
hebung gcla:]gt iSt. Ob diese augenblickliche tröherbewertung ge
schäftlic11 oder ge\\-erblich ausgenutzter Gru!1dstücke nicht später
mal zur .Enttäuschung fiihle'J wird, bleibe dahingestellt. jedenfalls
pflegten friiher Wohnhäuser mittleren und besseren Genres als An
!agekapitaI Yorgezogen oder wenigste:ls den Geschäftshäusern
gleichgesetzt zu werden. yor allem" weil die Zahlungunfähig};e[t
eines \Vohnmieters die liaJlsbilanz i. a. keines\\ egs 501 beeinfluGL
\\-je die eines Ge\\'erbebetriebes. Von Wohnhäusem scheinen, was
als Nachwehen der J lf]ationsperiode anzusehen ist, diejenigen am
wenigsten beliebt zu sein, die v!ele und kieine Mieter .1t1fweisen.
Unterschiedlich gegen früher hat sich aber weiter herausgebildet,
daß Gebäude mit sehr großen \Vohnun en \\-oht nicht mehr Jie
deiche Beliebtheit wie frÜher aufweisen. sondern darin tIällsem mit
Mittelwolmlln;;en von 3 bis 6 Zimmern J:iach tehen. Derartige
\Voh':nnietgruudstiicke, vor ,illern, wenil sie sich in g!Hem Zu
:;tand  befinden und nicht zu viele Mieter aufweisen. geni ßen w(,hI
heute am ersten die Bezeicht1llng des Liebhaberobjektes bei Jem
Priyatpublikum.

3 Die UngeIö::.theit des Auiwert.ungsproblemes in Verbindun;:;
mit haltJosen demagogischen Versprechungen Über wesentliche Er
hölmi1gen der in Betracht kommenden Sätze, läßt die völlig un
belasteten Häuser iw Vv'erk steigen und bc\\ irkt. daß hei d2Dl
Ul\lsatz beJasteter Grunds\ücke die vorhandenen tlypotheken 2,<;;':
wöhnlkh höher als mifl 15 Pro.lent ihres Go[d\\ ertes. wie es die
dritte Stel1ernotverordnunR i_ a. yorsiehi. nltl dem nellen Anwärter
in Ansatz 'J;ebracilt -werden, wodurch ::-idl JElS zur Auszalllung !!.e
iklngende oder stehen bleibende RcstkauiKeId natnnz:emäß reduziert.

t

AUB Weikersheim Ge:;:. Pt'of. Ernfl: Lie'bol's:n nn



sich UdS VOll seihsi, aber allch in vielen ::>lldern FÜllell, so namenl
Jicl: \vo es sich 11111 die AllSfiihnlnf!; '1,.'01] Dicl1tllllgsarbeiteu unu
Trockenlegung VOll RauwerkclI gcgen Erdfcllchtigkeit und an
dringelllles Ornndw<lsser handelt, sind Mittel Wf fierstelll'ng
wassenlicbtell .Mörtels und Beton  unentbehrlich geworden, l:!ld
Üic Pateutliteratur zeigt, daß sich viele erfinder eifrig mft dic'5em
Gegenstande besch:'Utigel\. t:s sollen hier eini:z:e der einschlagig,::u,
besonders beac]Jtens\\'errell Patc11tc behanctcll werden, die in den
letzten Jahren erteilt wurden.

.Ein Patent von J. KJuth, Michael 11. Co. (j. m. b. H. (ORr.
369488) betrifft ein Verfahren zur Herstcllull& eines wassenmdurch
tissigeJl Zcmeutm6rtels. Nach diesem Vcrfahrcn wcrden 3U Teile
feingesiebten h:vdraulischeu Kalks mit \V'asser angeriihrt und mit
20 Teile\[ Magnesit, 5 Teilen Magnesia, 2S Teilen Siderosthcn. 15
Tei!en Rohöl nnd 5 Teilen Glycerin gcmischt und das iiber chüssige
Wasser abgegossen. Die <Hlf diese \Vcise her estel1te haltbare
Masse kann l1un als Zusatz zum le1tJcuhl1örtel Verwenduag finde!!,
um diesen wasserundurchlässig zu machen.

Ein Zusatzmittel, das sowolIl für Kalkmörtel wie für' Zement
!lud Beton zur Erzielung VOll \VB5serdichtigkeit verwendet werden
kann, wurde K. Winkler erteilt. der sich in sehr eingehender \Veise
mit dieser Aufgabe beschäftigt hat (DRP. 370216), :Es wird ein
steifer Teig hergestellt, der aus etwa 3 Teilen KaliumsiJikatlösllng
VOll 10 Grad Be lind 2 bis 3 Teilen frisch hergestellter Ch1orkaJziu1I1
!ÖSllll  von 7 bis 10 Grad Be besteht, Diese Bestandteile werden
grii11dlich durcJ1gemischt l!J1d das auf diese \Veise gewol111cne
Kolloid \vird mit stalllJfreic1I1 kohlcnsauren Kalk und mit Fettcn
oder Ölen verriillrt, die mit KalihydratJösung emulgiert wurden.
,\11 kohlensaurem Kalk braucht man 8 bis 15 Prozent und an Fett
oder Öl 5 bis 8 vom Gewichte des gewo]Jl1cnen Kolloids. nie
Misd1llng hleibt Jan e Zeit J]lIver,'-i.ndert haltbar und wird heim
Gebrauch mit dcm Atlmachewa ser verrUhrt. wobei auf 10 bis
12 Uter Wasser etwa 1 kg des Dichtul1gSmittels kommen. Zur An
[)<lsslmg dieses Mitte!s an besondere Au orderulIgen hinsichtlicli
eincr k!lf7.cll Abbindezeit, einer größerc,; adel' gcriIlgererl I-fürte,
des Adh;isiollsvermögens, der Widerstandsfäbigli:eit geg<31! l-litze
und KäIte sowie gegen Einwirkungen von Ammoniuk lISW., wird
der Anteil der entsprechenden Bestandteile höher oder geringer
bemesse!l, wobei zur Verhinderung des Auttretells unerwÜnschter
Nebenerscheinungen eine geeignete Menge des einen oder anderel1
der nachbenanuten Stoffe oder auch mehrere derselben ltJgesetzt
werden können: Zucker, Kalinmbichromat, KaIiumc1Jromat, Blnt
'Imtgensalz, Bauxit, Braunstein, Kaliumchlorat, Kaliumchlorid. Es
ht klar, daß 111 1l1 bei Anwendung des Verfahrens ohne griindJiche
Versuche llieht auskommen wird, um die Wirkung der größeren
oder geringeren Meng-e der Zuschläge auszuprobieren, sofern man
sich nicht ohne weiteres auf die Erfahrung des Erfinders stUtz eu
,vil!.

Ein weiteres Verfahren Wink1ers betrifft speziell die fierM
ste1JuJ1g VOTI Mörtel- und Betonmassen :tI1r dauerhaften Ans
fÜhrung von Dichttmgs8fiheitcn, Trockenl'egungen, \Vasserbal1ten
us\\'. Um 0 die Zement-, Mörtel- llnd Betonmassen fiir diese
Zwecke geeignet zu macheu, verwendet man an Stelle des An
m8chewasscrs eine annähend 23 Grad Be zci- cnde Cl1lorkaJzinm
lösung (DRP. 369289). Der Erfinder teilt eine Reihe von Aus
fiihruug'sfoflT1en des Verfall rens mit; wir waUen uns- auf ei':1ige
derselben beschränkeu. Eine Al1sfiihf1ln sform ist dadurch ge
kennzeichnet, daß der Chlork<llzill1I1Iösl!7Jg eines oder mehrere der
l1<lchfolgerlden Chloride beigemengt werden: ChlorstrontiLlnl,
Chlorbarill'ITI, ChJorrnagnesinm, ChlorkaJium, Manganc1JlorÜr. Eine
Ilndere AusfUhrungsform besteht darin, Jaß man der ChlorkaJzium
!ÖSlIl1g ei71eu oder mehrere der uRchbc1Jannten Stoffe einvcrleibt;
soweit es sich tIm unlösliche Stoffe handelt, miisscn diese' staub
fein ,:?;clmlvert und mit dcr Lösnng vcrriihrt werden. Es h<lnde1t
sich um folgende Zusatzstoife: Kalziuml1itrat, Strontlumnitrat,
Magnesinmoitrat, Bral1'ilstein. Mangalloxyu, Bariumsnperoxyd,
Chrom oxyd, Antimonoxyd, Manganborat, Ztlcker.

Das Verfahren ist weiter dadurch gekennzeichnet. daß man
bei Herstelhl1l  des ChJorkalziums, feingepulverte Substanzen zu
sctzt, z. B. Kohlenschlacl(e, Kalkspat, f'cIdspat, Bauxit, Schwerspat
und 1F.lnfJspat. Ma':1 verfährt 7.. B. in fol.2:ender Weise: In einer
Ch1orkalzitlmlöSlll1g von 23 Grad Be werden Brdl!Jlstein, Kalzinm
nitrat und Zucker gelöst und verrÜhrt llnd zwar verwendet man
die Zusiitze in folgendem Verhältnis: Chlorkalziumtösmu,: 93 CeM
wkhtsteiJe, Braunstei11, fein geputvert, 1,5 TeHe, Kalzil1mnitrat 4,
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4. Die WertzlIwachsstcucr mit illrer wiHkiirlicl1cl1 ul1d IHl

gradtlierte 1 scln"-eren Belastung aJler der Grl!11dstticke, die erst
nach denl 31. Dezember 1919 in den Besitz der jetzigea f.igClI
tiJmcr über&egatl eH sind, bewirkt, daß frÜhcr cnvorbcl1cs CJe
lailde um mindestens 30 Prozel1l }Jö!Jer durch Ersparnis der Slc!:cr
bewel tet werden muß. Von zwei gleichgroBen, glcichgeartct£1I lI7Jd
gJekl1geJcgenen GrundstÜcken, die sich nur dadufch unterscheiden,
lI.lß Jas eine J!ach Jem L J:llJllar 1920 dert Besitz Ige\,,'echselt jlat.
muß das letztere zur Erzielung gJeicheu Nutzens im  lll cl1leillell
zu dem ca. 1,3 behe':l des Vcrkaufswertes des erstercn verk<1uft
\\erde!!.

5. Infol6"e der Nöte Jer jetzigcl1 Zeit hat sich die Möglichkeit
roßer KapitalanfbringU11,1.'; hcutc bei ".eitcm gegen frÜher ver
mindert, weil die Anzahl der Pl'ivatpersonen. die Übcr so bcträcht
Hclle Geldmittel vcrfilgen, wie sie zur IiivestlcrulIg im ImnlobiJicil
markt edorderlich sind, l1ach Verl11ögc"lsabsorbicrt1n  uder -De
zhnierung \\ ährend der Kriegs- und Nachkriegszeit viel .I!;Cril1 er
geworden ist. Auch IJeteijJgt sich cin Teil des Pltblikul1:Is, vor
allem der nicht spekulativ ejnge, tclltc i\littclstaud, nicht mehr wie

AlJS Wcikersheim Gcz Prof. Erl1j1 Licbermaun

frUher - \\ euig-stens vorläufig lIoch nicht - a  GrnndstücksM
TransaktioJlel1. Ans Jer geringen AJ1z;Jhl llnd Stärke der GeJd.
quellen folg-t so antomatisc]j der Schlllß, daß kleinere GrundstOcke
in guter Beschaffenheit, besonders in beliebten \VohngegcndclJ,
relativ höher bewertet werden, fer'Jf'r auch leichter von den Be
sitzern . ebaJtell werden könncn, lind deshalb seltencr zu IW.bclI
sind aJs größere Besitzungcn, die selbst lmtcr giinstigcrcll Zabhllrgs
bcdingltngen scllwerer Abnchmer finden.

c===o

1'1 eue Verfahren zur Herstellung wasserdichter
Mörtel. und Betonmassen.

Von Priedrich Hnth, Architekt.
Während auf der eincu SeIte die Chemiker unablässig be

IntiM sind, die Anstrichmirtcl hir Kalk- und Zcmentp'ltz, für Be
tonkürpcr zn verbessern, um ihnen einen ausreichendcn Scrmtz
gegen Witterllngseinf1üssc ZlL .l(ewiihren, bricht sich doch nlchr und
JI1cIJr die Erkenntnis Ba11l1, daß in sehr vielen f',ällen auch das bc te
AnstrIchmittel nicht ausreicht, daß vielmehr das Mauerwerk oder
dtr Betonli:örper selbst wetterbeständig und vor aUen Dingen
wasserdicht hergestellt werden muß. Bei V,hsserbautcn vetsteht
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Zucker 1 Teil. bas so erhaltene Oemisch wird an Stelle von
\Vasser zum Anmachen des Zements benutzt. liierbet ist ein
rascbes Durchmischen und ei:Ic unverzii-;1iche Verwendung des
bereiteten Zementmörtels erforderlich.

Nach einem dritten Patent Winklers (DRP. 368562) verwendet
man an SteHe des Anmachewassers eine Alkalihyuroxydlösung
von 10 his 45 Grad Be, 11:Id zwar vorzugsweise Kalilauge oder
ein Gemisch von Kalk und Natronlauge, das etwa 2 bis 7 Ge
wichtsprozente Natron enthält.

Dem gleichen Zwecke dient ein Verfahrel1, das C. Badder,
S. f. Bnrrows & H. L. AJ1cndcl, patentiert wnrdc (DRY 353616),

brannt und zerstücke1t, so daß Würfet von etwa 1 bis 1 5 cm
Größe entstehen. Diese Würfel" w,erden mit eIner Lösun  von
Kalziumchlorid oder ci7icm anderen lös]ichen Ch10rid getränkt,
durch Hitze getrocknet und 7.U einem feinen Pulver zerrieben das
dem zur IiersteIlung von Zemcnt- oder Ka1kbeton bestim tell
Mörtel ztlgesetzt wIrd.
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"Alexander.Newski" in Sofia (Bulgarien).
Der Plan der Kirche "Alexander-Ne\\'ski" ist eIlt\\'oricn in Ver

fo!gulJg eines entschlusses der konstituierendelI Versammlung VOll
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GefdJöfls- und Wohnbaus in Danzig, }openga(fe 25.26 ArdÜtekt Kurt He-mpeL

es ist namentlich zur Herstellung von Zusatzmitteln fÜr Zement
ulld Kalkbctol1 bestimmt. Oetrock':1ctcr Ton oder eiIl Silikat (z. ß.
Bimsstein) wird mit einem löslichen Silikat ttl1d atlderseits ge
brannter Ton oder ein Silikat mit. einen! MetaUchlorid (z. B. von
Kalzium, Magnesium, Zillk) vermel1gt oder getränkt. Jedes der
beide':1 Gemenge wird fiir sich getrocknet lind zerrieben, ]Jieral1f
beide Gemenge miteinander vermischt. - Die .Erfinder teilen
fol-;!."endes Ausfiihrungsbeispiel mit: getrockneter zerstÜckelt r Ton,
z. B. Chinac1ay. wird mit einer Lösung von Kalillm\.Silikat,
Natri1l1msilikat oder einem <lllderen löslichen Silikat wä:llre ld
einiger Stunden getriinkt. Das Gcmisch wird getrocknet und darm
zn Cil\CIJ\ fehle!! Pulver zerriebeu. Da 1U wird ein Ton, welcher
wenigstens 33 Prozellt Tonerde enthält, nach AI t von Ziegeln ge.

Tiruowo im Jahre 1879, zur J:ril1llerung au die Befreillng ßulgaritfls
von dem fnrchtbareu TÜrkel1joch: "Dieses Monument ist errichtd
worden zur Erinuerull& an die heilige Sache. welche das bulga
rische Volk zur Befreiung rief und das Blut der Befreier mit dem
Befreiten vermischte"; es versinnbildÜcht die Dankbarkeit (Jc,;
lmlgarischen V ülkes fiir scinen Befreier Alcxander H. Zar von
Rußland. - Die Kathedrale ist dem heiligen A!exander-Ncwski. dem
Schutzpatron des Zar Befreiers geweiht. Sie ist durch Oabeu des
VüJkcs, durch die Gemeinden lind die bulgarischen Kirchen ge
sammelt, gebaut worden; ebenso stattete der bulgarische Staat
den Pond der Kathedrale reichJich 311S, Der Ball lwt sC'chs
MHlionen-(FriedeJ1s )Lewa gekostet, lind wurde in 9 Jahren
voUendet.
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bas erste Projekt des Baues wurde durch den russischen geziert. Die Sockel sind aus blJJgarisch m Marmor und von

luclJitckten Bog,omo!ov ausgearbeitet. .Ein späteres Projekt ist b!lgar- KÜnstlern und Meistern bearbeitet. Der Ball bestellt aus
merklich 11mgearbeitet durch den bcrühnlten russischen ArcJ!itekten Ziegeln, die Dacher sind mit Messing bedeckt, die Kuppeln 'ler
fi, N. Pomeranzev, Professor der Akademie der bilucTJtcn KÜnste  oldet. Das Innere der Kirche ist der Uinge nach in drei Teile
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in Petrograd; es ist auch Pomeranzev die Generatkontrolie des
BalJes iiberh'agen worden. Die Kirche jaßt zirka 5000 Personen.
Die höcJJsten Punkte sind: Der Glockenturm = 50 Meter, und äie
Zcntralkuppe! :..:;::: 45 Met r. Der. Gener,dsti! derselben ist griechisch
orientalisch, es ist eine Kombination von byzal1tinisch-russisch_
bulgarischen M9t1ven, Das Kunstwerk weist die Form eines
Kreuzes auf; es ist reich mit Kuppeln, HalbkuPpL'hl Ulld Wölbungen
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Architekt Kurt HenJpel

g'eteiJt. Der Boden ist mit italienischem Marmorrnosaik 111;.'
deckt. Die Malereien wurden von bulgarischen lind nissischen
Meistern ausgeführt. Sie steIleiJ verschiedene Episoden aus dem
alten t.l1Jd nenen Testament und der bulgarischen Rc!i h)Hs
geschichte dar. Die Verzierungeu' (Ornamente) weiscH eiuc fiille
bulgarischer Motive auf, lind sind von Ptof. Boris MischaiJoff und
dem KtinsUer CharIes Tatscheif. Die verschiedenen Marmor
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Die rute Stad/kirche in Sofia "S\r. Sofia"

Nelle Kathe4rale mit In cnan d1t in Sofia. "AJexander-New:;ki"
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:-.dmitzereien geben der Kirche ein außergewöhnHch majestätisches
Gepräge. Die Lüster - von hollern ki\nstJerischcll \V crt - sind
deutsche Arbeit und im b:rzantinisch\:lI Stil allsgcHihrt. über dem
liauptschiff erhebt sich eine hohe Kuppel. Die yielen Säulen
(36 Stück) sind aus brasilianischem Onyx (rot und grÜn) lmd aus
)\Jabaster in Mosaik gearbeitet. 

Der Ikonostas (jel1e \Vand, welche l1ach 0rthodoxem Ritus
die Gläubigen V01l1 Altare trennt), ist ans weißem Marmor mit
vielen Nischen, in welchen Bilder  ingeIasseJl sind. Überdies ist
der Ikonostas mit vielen ßas - Reliefs geschmÜckt. Die Haupt
gemälde dieser Wand sind von dem bekanlJten KÜnstler Vasiletsow.
Die zwei kleinen Ikonostasen der SeitenaItare sind Verkleine.ungen
des großen. Die beiden größten Gemälde der Kirche sind: Jeslls
im Tempel, ,"on Prof. Marwitschka allS Sofia ulld die Hochzeit zu
Kana, von dem russischen Maler:. Bolotnov. Der Thron des Bi
schofs ist auf der rechten Seite vor dem Altar. .Er Ist von einem
Dach aus Alabaster Überdeckt, das auf vier Säulen aus rotem
.Marmor ruht. Die Stufen sowie die Estrade sind aus grünem
Marmor. Der Königsthron (auf der Innenansicht im Vordergrund
rechts) daneben, ist aus rotem Marmor. Zwei ruhende Löwen
tra en die zwei vorderen Säule]l dcs Daches, das wieder auf 32
kleinen SÜuJcn ruht. Auf der Spitze des Daches befindet sich die
Köni skrone. Die Stufen sind aus grünem Marmor. LiI1I<s und
rec1Jts vom Throne sind zwei Pauteuils fiir die \VürdelltrRger.
Die Kanzel auf der 1inken Seite des liaIJPtaltars ist aus gelblich
weißem Marmor. Die vier stützenden Säulen sind ans heIlgrünem
Marmor und jene Säule, die das Piedestal trägt, ruht auf einer
schlafenden Löwin aus rotem Onyx. Im ruckwärtigen Teil des
liauptschiffes erhebt sich sechs Meter Über der Erde das Chor. Das
Geländer des Chores bilden 54 kleine Säulen. Das ganze Chor
ruht auf zwei Säulen aus grünem Marmor. Unter dem Chcr gelIt
man durch ein mit Bronze verkleidetes Tor in die VorhaUe, in der
siel I zwei kleIne KapeI!en befinden. Der Glockenturm hat
12 Cilocken, gegossen in Moskau. Die größte davon \viegt
11 758 Kilogramm. Vom nördlicheu Seitenschiff iiihrt eine breite
Marmortreppe in die Katakomben, wOrin sich 99 noch leer  Grab
stättell bciiuden. bestimmt iiir verdienstvolle Männer des Volkes.
Die Kirche "Alexander-Newski" ist die ScJ1ö11ste Bulgariens Lud
das herrIichste und größte Baude11kmal des Balkans. (Zum Ver
gleic1i sehen wir im Bilde die friil1ere Stadtkirche von Sofia, die
in ihrer alIeIl einfachcll Form dcm dClltschen Empfinden Jl[ihcr
steht.) H. B rod t, Flic,I?;cr-Photo.'H., Sofia (Bulg.)
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Was ist beim Einstellen von Lehrlingen zu beachten?

Von Handwerkskammer.Syndikus 6. Stier.
(Nachdr. nur mit Erlaubnis des Vcrfassers gestattet.)

J]] der Nachkriegszeit ist viclfach \'on den Gewerkschaften
gegen die LehrlingsvorschriitcII im Handwerk Sturm ge
hlUfe!1, insbesondere versucht worden, die Lehrlinge den Tarif
vertriigen Zu JI1Jterstellcll. Aucll sonst herrscht stellenwcise dic
Al1Sicht, durch die politischen Umwälzungen nach dem Kriege seien
auch dic, noch ans der Zeit vor dem Kriege stammenden Leljrlings
vorschriften in Mftleit!ellsc}Jaft gezogen wOrdell tHlU man weiß viel
fach nicht, was davoll noch gilt tlnd was nicht. Im übrigen herr
schen aber auch noch vielfach ganz jrri c Meilll!ugen jjber das be
stehende Recht, die ul1hedil1gt einer Ridltigstellung bedürfen. Mit
J(Ücksfcht auf das cinstellen vieler nener Lehrlinge zu Ostern brin
gen wir daher eine Besprechung der noch bestehenden reichsgesetz
lichen Vorschriften, deren NichtbefoJgung nach wie vor strafbar ist
llnd iibcrdies dem Lehrherren wichtige Rechte entzieht, ihm also
recht l1nan e]lehm fillilbar werden kaHl!.

Vieliach herrscht z. B. noch die irrii;e Ansicht, man könne die
LehrHngs\'orschrifte:1 leicht umgehen dadurch, daß mall den Be
schäftigten einfach als Jugendlichen Arbeiter oder dergleichen delda
riert. Ein Beschäitigter aber stets als Lehrling, \Venn er Hoch
nicht die gesetzHcht- beendigt Imt lind derart beschiHtigt
\vird, daß er dadurch nach und nach das betreffende Ge
werbe erJernt. Als Arbeiter oder dend. kann dagegen
11l1r RcHcn, WCr so hcscl1äftigt wird, daß er daJurch keine
Berufsausbildung crhiilt abo <ludi spiiter nichts bleibt, als ein un
cJernter Arbeiter. Nur die Art dtr Beschäftigung bestimmt also,
aJs w<!s der Be5chäftigte gilt, die leere Bezeichnung ist nicht maß
gebend, wenn sie den Tatsachc!] widerspricht. Ob Beschäftigung
als Lehrling oder als jugendlicher Arbeiter vorliegt, ist daher auch
leicht dureil mntliche Vernehmung deI' Beschiiftigten (durch Sach
versHindige) festzusteHen.

Ähnlich ist es mit dem V 0 Ion t ä r, der. das Gesetz überhaupt
nicht kennt. Die als sogenannte Volontäre dngesteUten jungen
Leute sind in der R.egel vor dem Gesetz gleichfalls Lehrlinge, es
sind also fiir sie auch die gesetzlichen Lehrlingsvorschriften zu be
acMen, vor deren Anwendung auf den BeschMtigten also die

. DekJarierung als Volontär auch keineswegs entbindet.
Zum Einstellen von Lehrlingen bedarf es llUU vo  allem der

Befugnisse zum lia1ten uud und zum Anleiten derselben. Beides
ist keincswe.e:s dasselbe, vieJmehr scharf zu trennen. Dcr den
Lehrling Haltende ist stets der Lehrl1crr selbst, er unterschreibt
den Lehrvertrag, zahlt die Entschädigung und ist fÜr die .Erfüllung
aBer Vorschriften verantwortlich. Der den Lehrling Anleiiellde ist
der liandwerker, der ihn tatsächJich ausbildet, das k-ann auch ein
anderer, als der Lehrherr ein Angestenter, sein. Dies kommt
ziemlich häufig vor, z. B. ZveJ1fi nach dem Tode des Meisters die
Witwe den Betrieb weiterführt, wenn ein nicht handwerksmäßig
vorgebildeter Unternehmer einen tlandwerksbetrieb besitzt, oder
wenn der Lehrherr wegen der Größe seines Betriebs seine Lehr
linge nicht alle selbst anleiten kamt. In diesen .Fällen kann der
BetriebsjnJmber seine Lehrlinge nur halten, das Anleiten muß ein
d('m Gesetz geniigender Vertreter besorgen, Die Vorbedingungen
zum Halten und zum AIJleiten von Lehrlingen sind ganz ver
schieden.

Lehrlinge hai te n darf, ,ver im Besitze der bürgerlichen
Ehrenrechte ist. Nachweis technischer Vorbildung wird nicht ge
fordert.

Das R.echt zum A TI lei t e n von Lehrlingen erhalten dagegen
nUT vorschriftsmäßig vorgebildete Handwerker; hierfÜr gilt der
sogenannte kleine Befähigungsnachweis- Dieses Gesett; bestimmt
:tnnäcl1st, daß in 1. Linie die Lehrbefugnis nur solche Handwerker
haben, die 24 Jahre alt sind und die Meisterprüfung bestanden
haben eiltweder in dem Gewerbe, in dem die Lehrlingsausbildung
erfolgt, oder in einem diesem verwandten Gewerbe. \VcJche Ge
werbe als verwandt geHen, bestimmt die :Handwerkskammer. Nur
die VOr dem 1. 10. 1879 gcborenen, ordnungsmäßig ausgebildeten
Handwerker haben Anspruch auf Weiterverleihung der Lchrbeftlg
nis ohne Meisterpriifnng. Sie erhalten die Lehrbeiugnis aber auch
erst durch einen, auf besonderen Antrag ausgestellten scllriftlichen
Befugnisausweis der unteren Verwaltungsbehärde. OhJ1e dieseJ1
amtlichen Ausweis ist bei diesen ältere!l lialldwerkern ebenfal1s die
Beschäftigung von Lehrlingen strafbar und wenll sie frÜher schon
noch soviele Lehrlinge ausgebildet habcn. Weitere Auskunft er
teilt die tlandwcrkskammer jederzeit.

\Velln der Lehrherr die gesetz]Ü.:he Lehrbefugnis weder durch
uiesen amtlichen Ausweis, noch durch die MeisterprÜfung er
werben kann, so muß er mindestens einen Vertreter (Werkmeister
oder Gesellen) einsteHen, der diese gesetzliche Lehrbefugnh hat.
Diesem ist dal1l1 die Ausbildung der Lehrlinge Z1l iibertragen, ver
antwortlich dafür bleibt aber trotzdem der eigentliche Lehrherr
(Inhaber). t:in Geselle ohlle gesetzliche Lehrbefugnis d,tri niem.tls
einen Lehrlin.  völlig selbstständig al!sbilden, sonuern ihm nur
aIlenfalls einzelne Handgriffe beibringen.

Die Lehrbefugnis kann übrigens dauernd oder anf gewisse Zeit
demjenigen entzogen werden, der sich als zur Le!Jrlingshaltung
sittlich ungeeignet erweist oder wiederholt grobe Pflichtvcrlctzun
en gegen seine Lehrlinge beging (wozu anch das Nichtanhalten
zur GesellenprÜfung gehört).

Vor der Annahme neuer Lehrlinge sind aucll die etwa von der
Regierung, der Iiandwerkskammer oder auch der IUlluug er1assenen
Vorschriften iiber die zuHissige fiöchstzahl VOll Lehrlingen, je nach
der Zahl der vorhandenen Gesellen, Z(l beachten. Bei überschrei
tung der zu!iissigc]J tIöchstzahl kann gegcn den Lehrherrn wegen
Lehrlin. f>zilchtel'ei vorgegangCn werden.

AlIch Über die Dauer der Lehrzeit. bestehen bestimmte gesetz
liche Vorschriften. Sie soll "in der Regel drei Jahre betragen".
fHr einzelne Gewerbe hat die Handwerkerkammer, manchmal allch
die Innung, läugere Lehrzeiten festgesetzt, die dann eingehaltcn
werden mÜssen. Länger wie 4 Jahre darf die Lehrzeit aber auf
keincn fall dauern. Andererseits sind insbesondere fÜr ältere Lehr
linge gewisse Dispense von der gesetzlichen Lehrzeit möglich, die
(]je Handwerkskammer aber nur \'on Fan zu Pali erteilt. Kein
Lehrherr darf also nach eigenem Gutdiinken eine kiirzere, als die
vorgeschriebene Lehrzeit vereinbaren, er braucht dazll stets einen
Dispens der Handwerkskammer, der auch wohl meist nicht im
,"oraus, sondern erst gegcu Ende dcr t<1-tsiichlichclj Lehrzeit erteilt
wird.

Der gesetzHchc Lehrvertrag muß binnen 4 Wochen nach Be
i!!n der Lehre in drei Ausfertigungen schriftlich abgeschlossen
werden. Je ein StÜck ist fitr die Inllung oder Handwerkskammer,
fHr den Lehrherrn uud Hir den gesetzlichen Vertreter des Lehr
Bl1gs bestimmt. Über die EinrelchulIg von Innungsmitgliedern an
die Innung, VOll NichtinnungsmjtgJicdern an die Iiandwerkskammer
lauten die Vorschriften verschieden. Manchmal ist angeotdnet,
daß zunächst alle drei Ausfertigungen eInzureichen sind, wovon
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dunn zwei Stücke (das eine für den Lehrherr!], das andere fijr den
Vertreter des Lehrlings), mit der Nummer der Lehrlingsrolle ver
se-hen (als Nachweis der EinreichlWg) wieder zurückgegeben
werden. Mancl1mal lautet aber auch die Vorschrift dahin, da,  Jiur
eiu Stück al1 Innung oder Handwerkskammer einzureichen sei.
Man achte deshaJb auf die diesbezüglichen VorbemerkungcJl am
Kopfe des Lehrvertrags. im Zweifelsfalle aber reiche man vorSorf{
Heh aHc drei Ausfertigungen ein.

Zugleich mit der ,Einreichung des Lehrvertrags ist die von der
Kammer oder Im1Ullg vorgeschriebcJ1C EinschreibgebÜhr einzu
zahlen.

Zu jedem Lehrvertrag muß der VOll der Handwerkskammer
vl'rgeschriebel1c Vordruck benutzt werden. Manchmal sind auch
Vordrucke der 11111UllgSVerbände R'estattet.

vorsichtig. Der Lehrvertrag muß VOll den drei Beteilfg,:tetl 
Lehrherrn, Lehrlil1gund dessen gesetzlichen Vertreter unter
schrieben sein. Fehlt einc dieser Unterschriften (aueIl nur die ,des
Lehrlings) So ist der Vertrag ungü1tig. Stempc! als Unterschriften
sind unzulässig. Bei Bestehcn einer gerichUichen Vormundschaft
ist obefvormund.schaft1ich e Oenelunigltng erforderlich.

\Vie scholl eingangs erwähnt. haben die Gewerkschaften viel
fach vers licht, die Lehrlinge. den Tarifverträgen zu untersteHcn
und die den Lehrlingen zu zahlenden Entsehädigl!nRlJJ1 tariflich zu
rCft!:c!Jl, was natÜrlich auch eine wesentliche Erhöhung derselben
im Gefolge gehabt hätte. Bei den dahinzieJcnden FordcruJ\gen wird
aber verg-eS$CI!, was der Lehrherr alles vorgeleistet hat. bis du
Lehrling soweit ist, daß cr se!b t nutzbringende Arbeit zu leisten
ycrmag, durch die er dann die Vorleistung des Meisters crstI

Smrotholzkird1c in Zcmbow1t1 0.-8. Gez. Georg Rarel

Auf riChtigc Ausfiil1ulJg des Lehrvertrags muß der Lehrherr im
eigenen Intcrcsse ganz besondere Sorgfalt verwenden. Unordent
lich ausgcfiiIlte Lehrvertriige sind gesetzlich ungiiltig, mithin völlig
wertlos und so gut wie gar keine. Die .Folgen mangelhafter Lehr
vertriige können dem Lehrherrn bei Streitigkeiten mit der Partei
des Lehrlings sehr unangenehm werden. falls letztercr wegläuft
oder sonst gegen seine Pflichten vcrstößt. Bei mangelhaftem Lchr
vcnrag ist dann der Meister ge en die schwersten Verstöße des
LchrJillgs machtlos; IJiergcgen kann er 11l!r etwas ausrichtcn mit
einem vollständigen und genauen Vertrag. Nur mit einern solchen
I,ann er auch dje polizeiliche ZuriickfUhrung eines entlaufenen
Lehrlings betreiben oder eine EntschHdigun& fÜr Vertrag::::bruch
fordern. Letztere muß besonders in denl Lehrvertrag vereinbart
sein. Das Offenlassen des dafür vorgcschenelL Paragraphen ist
gleichbedelltcnd mit dem Verzicbt aHf die Vertragsstrafe und
- wegen der leider IIlIr zu hÜt!fjgcn VertragsbrÜche - sehr U!1

wieder wettzumachen hat. Um die Einbezielnl!1g der LC!Ir1inge in
deli Tarifvertra!-; zu verhiiten, haben deshalb die l'Ialldwerks
kmnmern Richtlinien iiber .l\ilindestsätze fiir LelJTlilIgselltschÜdigllll
gen erlassen, die in verschiedenen dcutsdlell Staaten sogar dUrch
MilJisterialerlaß bindende 'Kraft crlan.\.';t haben. Diese MindestsÜtze
der Kammern nmß also der Lehrherr bei Pe tsetz!lllg der Lehr
IingsentschiidigulJgen beachten. Selbst \yeWl sie nur RichtJinicJl
d2.rstelleu UlJd nicht bindend Silld, befreien sie den Lern herrn doch
davon, daß er anderufaHs danJit unter den Tariivertrag fällt, der
stets wesentlich höhere EntschädigulJgssäb:e vorschreibt.

Die Lehre be.ldnnt mit deI- gesetzlichen Probczeit (lJ1indes;:ens
vier Wochen, höchstctls drei Monate), inuerhalb deren Teile
vom Vertrag zlJrÜcktrctcn kOHne!!, ohne Angabe
GI linde lind selbst danII, wen!! der Lel1rvertnJg bereits vorliegt
Jedoch ist die Ansicht irrip:, der Vertrags beschluß habe erst Zwec.k
IlUch Ablallf der Probezeit. Er enthiilt vielmehr ausdnickHc]r die
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Vereinbarung derse1ben, da sie auch nicht Yertraglich bc:::e(tigt
werden darf; mithilI kam! der Vertrag- sehr \\-ohl schon vorher ;lb
geschlo sen werden dies ist So,p;ar ganz besonders zu empfehlelI.
Alsdaml kann der {ehrllcrr nämlich im Vertrag bereits eitle cnt
schädigung für MÜhe und Auslagen festlegen. falls der Lehrling jn
der Probezeit austritt, während ersterer dafiir nichts fordern kanu,
wenn !JOch keil! Vertrag vorliegt. Der fiauptvortejJ des möglichst
friihen VcrtraRsabschlllsses, 3m besten sogar !loch vor Eintritt des
Ldnlirlgs aber ist folgender: Der Lehrherr merkt, bevor er noch
Miihe und Kosten durch den Lehrling hatte, ob er iiberJw.upt mit
dessen Leuten einig wird lIud kann beizeiten auf den Lehrling -ver
zichten, bevor cr noch Ärger lind Schaden hatte. Wird der Ver
trag aber erst Wechen oder gar Monate nach LehrbcgiJll1 ab
gescJJloss l!, so hat der LelJrherr bereits viel MÜhc und Kosten auf
den Lehrling vcrwendet. Er entläßt ihn danl1 nur sehr ungern, selbst
'wenn ihm die Eltern beim Vertragsabsch]uß ?:roße Schwierigkeiten
machcn und er muß dann oft viel UI!?:fi11SHgere Bedingungen ein
gehcn, als er sie vorher angenommen hätte. Denl1 schließt ef
keinen Vertrag ab, so wird er strafbar< Die Entschuldigung. er
könne mit dem Vater des Lehrlings nicht einig \verden, darf die
Kammer nicht gelten iasscn, denn der Meister ist ZUtt! \'crtrags
abschluß binnen vier 'Vochen gesetzlich verpflichtet 11l1d muß dcn
Lehrling entlassen, we1ln das nicht möglich ist. 

Besonders oft werden noch die Vorschriften für Lehrverhält
J1t ';Se zwischen Vater und Sohn mißachtet. Man glaubt noclJ yjd
iach, dafiir gebe es keine Vorschriften, .,der Yater könne doch mit
seinen! Sohn machen, was er wolle!". Das Gesetz schreibt jedoch
auc11 hierzu, wenn auch nicht eine]] Lehrvertrag, so docb eine
förmJ2:erechte Anmeldung an die Innung oder Handwerkskal11mer,
auf besonderem, von letzterer vorgesc-hriebenem Vordruck vor.
ebenfalls unter Beischluß der Einschreibgebühr, sowie des gesetz
lichen Befugnisausweises, der auch fitr diese familiären Lehrvcr
hält'nisse reichsgesetzHche Vorschrift ist. Bei Nichtanrneldung der
Lehrlingssöhne geht, abgesehen von der Strafbarkeit, der Nach
weis iür deren gesetzliche Lehrzeit vcrJoren" der fÜr die spätere
OcseIlcn- lind MeisterPfilfung stets erforderlich Ü.>t.

'Veiter :;ind auch noch die Vorschriften Über die Anmeldung
der. Lehrlinge zur SozialversichcrllnJ2: zu beachten. Alte' Lehdi/1.g;e.
einerlei, ob sie Lohn erhalten oder nicht, sind sofort nach Eintritt
zur Krankenkasse, sowie, 'wenn der Betrieb der Unbllve'rsichenttlK
uÜtersteht,' der Berufsge1JOssenschaft anzume1den. zn]' Iuvaiidenver- .
sicherung jedoc]! erst, \\'enn sie "gegen .EutgcJt" (was als solcher
anzuschen ist, bestimmt die Landesversicherungsanstalt) beschäiiigt werden. "

Sc1J1ießJich muß der Lehrherr dem Lehrling sofort nach F.in
Itit( das Arbeitsbuch abfordern, soiort mit Tinte das :Eintrittsdatum
und die BeschMtigulJgsan eintragen llnd das Buch dann hir die
g:anze Dauer der Lehre aufbewahren. Auch dies wird im tlalld
werk Yielfach noch nicht beachtet, wodurch aber der Le1Jf]1c1 r
wieder Hur sich selbst am meisten schädi.l!;t. :Einmal ist er auch
cIeswe en strafbar, dann aber verzichtete er auf die wirksamste
Waffe gegen Vertragsbrach (En,tlaufen) des Lehrlings was gcrade
das Arbeitsbuch verhiiten soU. Denn jeder Arbeitgeber. der dcn
vertragsbrÜchigen LehrIiI1  ohne Arbeitsbuch beschäftigt (das vom
Lehrherrn solange zurückgehalteu werden kann, als der Vertrüg
110ch läuft, ist gesetzJich strafbar.

Kurz wiederhoJt, ist also bei Lehrll11g-scimteJitl!1g fo!,c;endes zu
l1eachtcn:

I. Die gesetzlichen Befugnisse zum I-Ialten und Anleiten von
Lehrlingen;

2. Zulässige HöchstzahJ von Lehrlil1gen;
3. Gesetzliche, oder von der Handwerksl(ammer oder IUlIuug

festgesetzte Lehrzeit:
4. OesetzlJcher Lehrvertrag, rechtzeitiger Abschluß, Einsendung

an Innung oder fÜmdelskammcr, mit Ehlschreibegebiihr, cvtl.
mit Befugnisausweis;

5. EilJhaltung der Richtlinien der Handwerkskammei' ilbcr Lehr
Jingsentschädigungen;

6. Bef Ausbildunj(; des eigenen Sohnes: AUT1lcldlllJ?: mit Gcbidll"
und Befugnisausweis;

7 Anmeldunp; Z!lr Kranh:en-. Unfal1- lind InvalidenvcrsicllerLtng::
8. Einfordernng, Ausfiillullg ul1d Aufbcwahrung des Arbeitshuchs.

[J ===== 0

Verschiedenes.
Die Schrotholzkirche in Zembowitz, ein etwa 200 Jahre altes,

HiT Oberschlesien charakteristisches Bauwerk, das seit 16: Jahten
!!ubetwtzt steht lInd zu vcrfaIlcn droht, solJ von dcr Stadt Gleiwitz
,1llÜrekauft ulld am Iiauptfricdhof wieder I1CU aufgebaut weJ{]<::n.
(Siehc Abbildung in vorlic,l!;endcr NtlmmcL)

Nach   18 des KUIl5Ischu geset)es iSI em Nachbduell lIach den hier abgebildelen
Bauwerken und wiedergegebenen Plänen unzu!iissjg.

Schriftleitung: Architekt B.D.A. Ku.rt Langer. 0 Verlag; Paul Steinke. Breslaul. Sandstraße 10.

Wettbewerbe.
Bad Mergentheim a. Taubex. Kursaal - Preisausschl'eiben fÜr

Bad Mcq.entheirn< Der Termin f!ir die Eimeichung ist auf den
15. Juni 1925 verschobcn worden. (Siehe Nr. 13 !lJlserer Fach
schrift.)

F:riurt. Die Luthen cJ1leindc in Erflll t beabsiehft.gt den Bau
eille! Kirche und schreibt einen Ideellwettbc\Vcrb ans. Es. sind
Prei e in fiohc von -1500, 3500 uud 2000 Mark ausgesetzt. Zum
\Vettbewerb zugelassen sind reichsdeutschc Architekten, die nach
weisen können, daB sie im Laufe der letztcu 20 Jahre nach ; igcne]\1
ElItwurf einc Kirche geballt oder bei einem Kirchenbau   Vlett
bewc] b eincn Preis erhalten IHlben. Außerdem mÜssen die Bc
\\-erber cvatl.l!;clisch sein. Im Preisrichterkollegium sitzen außer
t:rfurter Pcrsöu1ichheiten Professor Theoder fischer.Miinc1Je!l, Oe
l1Cimer Oberballrat Kickton-Berlin 11. a.

Mühlhausen i. Thiir. Zur ErIangung von Ideenskizzen liir ein
Krjegerehrenl11ai der Stadt MÜhlhausen i. Thür. schreibt der
Magistrat einen öffentlichen \\lettbewerb unter aUen in Preußen
ansässigen oder geborenel1 Kiil1stJern aus. Die Kosten fÜr die
Anlage sollen die Summe von 60000 Mark nicht überschreiten. Au
Preisen stehen Zllr Verfu nj)]g: 'ein erster Preis \ on 1200 Mark
ein z\veiter Preis l von ROO Mark. ein dritter P!cis VOn 600 Mark.
EinJiefeJtmgstermin: 1. Juli 1925. Unte;J3Re!1 gegen 2 1 - Mark
vom Stadtbauamt.

Oybin Sa. Die Gcmeinde schreibt cinel1 Wcttbeweth 711r [r
Jangl1ng vou EntwÜrfcn ZlIm Bau eines Ciemeilidearnte<; al1s. Zu
5-!:elassen silld örtliche. in der Amtsh9.uJ111l1aJ!l1scIJaft ZiHa1.1, il1 der
Stadt Zittal1 und ill der Stadt nn EctCi1 wohnende oder dort ge
borene Architekten. Ein1ieferr",]gstcrrnin: 15. Mai 1925.

C ==== [J

IFragekasten.
Frage Nr. 43. 1. .Ein Hegender ?;weize!1ip;cr B h iltcr CI!

mit einem Querschnitt von je 3 . 3 111, 30 cm \VandsNirke und 10 m
'Lä'nge erleidet. außer einem äußeren überdruck Val! ., jl1er
\tm. noch ciuc unglcichmäßi?;c f:rwärmung von i1111en 50 0 Celsius,

"\rÜhrend, .die Außentemperatur .+ 0° beträgt. ''.fie ist',,:dte  Be
rechnung der Tel11PeratllrsPalllJUng 1l!1d' ihre Wiirkung- oder .M8
mcutenverJallf? Z. Welches sind die billigstcn Mittcl ztlrErzi' ,hmg,
absoluter LlIittl11durch!Üssigkeit? C. t!. Co. in W.

Prage Nr. 4.4. Ein mit Zinkblech gedeckter Schuppen, der
bisher a1s Oeritteschuppen Ver\\-elIdullR fand, soU 7.Ü einem DilllgC
mittclsch\1pp n umgewandelt werdeJl. Eine Decke ist iu demselben
nicht vor]wuden, so daß die ZillkbiechtafeIn, die auf Sparrcn' und
Latten liegen, von 1InteII sichtbar sind; ganze Höbe des SchnpPcll?
2.50 Meter. Zur Lagerung kOHTUlen evtL sämtliche Ii:ÜI1St ichen
DÜngemittel. WIrken dicse kiillstlichen DÜngemittel schildigeU9
auf das Zinkblech eiJ1, bZ\y. wcrden die Tafc1n hiervon zerfressen?

R S. in C.

Antwort auf Frage Nr. 32, Ocr alte g}.1ttC Putz muß  ehöriR
[lufgetauht. g,erefl1i?;t und tnchtig allgellÜßt werden, wenn der EdeJputz darauf halten soIl. L Ird w i g Si c her t.

Antwort auf Frage Nr, 33. \ .renll Sie eine Zel1tralheizuH
durch Befeuerung mit Siigesp:iJ1C!1 tJJld Rolzabfiillen eillriclJteJ!
wollen, so mÜsscn Sie besonders gtlt  ReferenzeIl iiber derartig
,msg-efiihrte Alll£lgen bel\ommen. Ich woHtc vor liill,gcren J<1hrcn
auch eine derartige Heizung in meillem Neubau ausführen. aber
l'ewällrte fIeiwlI.II:sfinncl1 haben mir davon se h r abgeraten. Ich
bante dann meine Schl1eidemiihle mit Holzbearbcitnngsfabrik !md
nahm Dampf von der Lokemobile 7,ur Beheizung meiner Wohnuny.
und meines p:roßen BÜros. Den Abdampf ha he ich für die Trocken
kammer. für ffeiznng- einer Vierkstatt !lnd des Arbeiteraufent1,a1ts
raumes beJ1l1tzt. Die Anlage war sehr billtg und senr praktisc1'.

L]I d w i ' S ich e r t<
Antwort auf frage 34, Nach meinen praktischen Erfahruilgell

ist für SchneidemÜhlen ltud .RolzhcarbcituJlgSfln!agen immer der
Dampfbetrieb das BilIiRste, wenn . 'eniigeud Späue und ffolzab
WlIe fiir die Beicuerung der Lokomobile im Betriebe erzeu>!:t werden
UJ]d möglichst das ganzc Jahr hindurch p:earbeitet wird, Der Ab
dampf bAt sich auch. wie i]1 der AlItwort auf .Frage Nr. 33 bereits
gesagt, vteleH anderen Z\veckcn dienlich machet!,

Llldwig Sichert.
2. Antwort auf Frage Nr. 38. Einc eiscrIle FahnenstalJ e [lnf

del11 Dach crhÖlJt dje BlitzRcfalJ1'. Dnrch Erdung (sich  Vor
schriften iiber Blitzableiter und Autcllllellan!a,g:clI) wird .sie da;:;eg:cllzn!11 BIltzsclIUtz. Kar I Bö b m, LangenÖls.
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